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Amt/Eigenbetrieb und ggf. beteiligte Ämter:
69        Umweltamt

Betreff:
Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung einer Windkraftanlage

Beratungsfolge:
20.08.2020 Naturschutzbeirat
01.09.2020 Bezirksvertretung Eilpe/Dahl
07.09.2020 Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität
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Kurzfassung

Siehe Anlage.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

X sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen

X Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

gez.
Thomas Huyeng
Beigeordneter
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:
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Windenergieanlagen in Hagen  

Information für  

 Bezirksvertretung BV Eilpe/Dahl 

 Naturschutzbeirat 

 Umweltausschuss der Stadt Hagen 

 
 
Die Fa. SL Windenergie GmbH, Voßbrinkstraße 67, 45966 Gladbeck, hat am 15.07.2020 die 

Errichtung und den Betrieb von einer Windenergieanlage in Hagen  

Dahl beantragt. Vorgesehen ist eine Anlage des Typs ENERCON  

E-138 mit einer Gesamthöhe von 200 Meter (131 Meter Nabenhöhe, Rotordurchmesser 138 

Meter). 

Bei dem v.g. Antrag handelt es sich zunächst nur um einen Antrag auf Vorbescheid gem. § 9 

Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz hinsichtlich der planungsrechtlichen Zulässigkeit des 

Vorhabens. Zudem berücksichtigt die Planung der Windenergieanlage den Abbau der beiden 

benachbarten Bestandsanlagen in Hagen Stube. („Repowering“) 

 

Die Antragsunterlagen wurde am 22.07.2020 dem Fachbereich Stadtentwicklung, -planung 

und Bauordnung mit der Bitte um Stellungnahme übersendet. 

 
Der geplante Standort der Anlage (roter Kreis) kann der nachfolgenden Karte entnommen 
werden. Zudem sind auch die beiden vorhandenen Anlagen erkennbar, die im Zuge der Er-
richtung der beantragten Windenergieanlage abgebaut werden würden. 
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gez. Winkelmann 
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